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1. Problem 

Durch den zunehmenden Aus- und Umbau von Verkehrsflächen (Fuß-, Rad- und motorisierter 

Individualverkehr), dem erhöhten Einbau von Versorgungsleitungen (Digitalisierung, 

Wärmewende et cetera) sowie die Innenverdichtung im städtischen Raum wird die 

Flächenkonkurrenz innerhalb der öffentlichen Infrastrukturflächen immer größer. Dem 

gegenüber steht die Forderung, die Städte zu begrünen und zu entsiegeln, um den 

Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. 

Da innerstädtische Flächen in der Regel nicht ausdehnbar sind und in den Regelwerken 

empfohlene Abstände nicht einhaltbar sind, rücken unterschiedliche Flächenbedarfe näher 

zusammen oder müssen sich überlagern. Tiefbauarbeiten insbesondere bei der Verlegung 

unterirdischer Infrastruktur dringen vermehrt in den Wurzelraum der Bestandsbäume ein. 

Oftmals sind die technischen Regelwerke des Garten- und Landschaftsbaus, der Baumpflege 

und des Baumschutzes bei den Branchen des Tief-, Hoch- und Leitungsbaus nicht 

ausreichend bekannt. Die Folge sind nicht fachgerechtes Arbeiten im direkten Umfeld von 

Bäumen, insbesondere im Wurzelbereich, und nicht reparable Schäden bis hin zum 

Totalschaden und der damit einhergehenden Fällung von Bäumen. 

2. Lösung 

Um den Baumschutz und insbesondere den Erhalt von Baumwurzeln besser durchsetzen und 

die Standsicherheit der Bäume nach durchgeführten Tiefbauarbeiten gewährleisten zu 

können, sollen alle Tiefbauarbeiten durch Fachleute der Baumpflege begleitet werden. Der 

Erhalt der Baumwurzeln sowie eventuell doch erfolgte Beschädigungen der Baumwurzeln soll 

in einem Wurzelprotokoll dokumentiert werden.  

3. Ergebnis 

Aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) sowie aus dem Bremischen Landesstraßengesetz 

(BremLStrG) ergeben sich keine Rechtsgrundlagen für die flächendeckende und 

standardisierte Einführung „Wurzelprotokoll bei allen Tiefbauarbeiten im Bereich von 

öffentlichen Bäumen“.  

Es ist erforderlich, den Baumschutz und erforderliche Auflagen vorhabenbezogen zu prüfen 

und die Auflagen entsprechend der jeweiligen Rechtsgrundlage und in Abwägung der 

Verhältnismäßigkeit zu formulieren. 

Das Handlungsfeld 1.09 – Wurzelprotokoll bei Tiefbauarbeiten wird folglich eingestellt. Über 

die Handlungsfelder 1.06 – Umweltbaubegleitung und baumschutzfachliche Baubegleitung 

sowie 1.07 – Baumschutz auf Baustellen und Baustellenkontrollen wird dem Erhalt der Bäume 

und dem Schutz der Baumwurzeln trotzdem Rechnung getragen. 
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